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von Hoſtien bedeuten, kann auch ein Abweiſen des proteſtantiſchenGebrauches bedeuten; der proteſtantiſche Prediger kann, enn eLr
letztere für beleidigend hält, dieſen etztern Sinn nicht mit Sicherheitannehmen. ſt * aber möglich, In der angegebenen Weiſe ohneweitere böſen Folgen der Erfüllung der Bitte auszuweichen, dann iegfür eine auch Oße materialis COOperatio kein Grund mehr vor,ſchon deshalb wäre dann dieſe unerlaubt Doch ſollte der atholiſcheGeiſtliche auch eine ormelle Abſage der Beihilfe zur proteſtantiſchenCulthandlung machen müſſen und ſich dadurch den proteſtantiſchenPrediger verfeinden, kann das chwerlich ein Grund ſein, eine AnzahlHoſtien demſelben zu überlaſſen. In den Augen des proteſtantiſchenPredigers, in den Augen anderer, die davon bren ſollten, wird
ſich jene andlung als ein gewiſſes Berechtigungszeugnis zugunſtender proteſtantiſchen Culthandlung, als eine oſitive Billigung des⸗
ſelben aufgefaſst und dadurch zur Ormellen Cooperation geſtempelt.jedoch ausnahmsweiſe durch die Verweigerung des katholiſchenGeiſtlichen ein chweres (Cbe veranlaſst werden, ſchwereSchädigung des katholiſchen Gemeinwohles, dann möchte do nUur
unte Verwahrung dem katholiſchen Geiſtlichen das Ueberlaſſender Hoſtien rlaubt ſein Eine formelle Verwahrung waäre nämlicherforderlich, den Charakter einer formalis COOperatio abzuſtreifen.Der katholiſche Prieſter müſste Tklären: Zu dem we prote⸗ſtantiſcher Culthandlung könne als katholiſcher Prieſter eine Bei

nicht gewähren; doch EL dem errn rediger als Freundeine Anzahl Hoſtien ſchenken, ohne ſich deren Verwendung zubekümmern.
Daſs ausnahmsweiſe wichtiger Gründe ein der  2

artiges Verfahren ſtatthaft ſein könne, mo ich daraus ſchließen,weil durch die eben angegebene kundwerdende Verwahrung die Handlung auch des katholiſchen Prieſters uin die Reihe der bloß materiellen
Mitwirkungen herabſinkt; von bloß materieller Mitwirkung kann aber
nicht geſagt werden, daſs ſie niemals rlaubt werden könne, ondern
nuv, daſs 12 nach der Schwere der Sache und Nähe der Mitwirkungeln wichtigerer, zuweilen wichtiger Grund, wie Vermeidungder ärgſten ebel, vorliegen müſſe um jene Mitwirkung als erlau
anſehen dürfen. (Vgl arüber ehmku  L Theol I0T
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rhei der u Proteſtanten ertheiltenTaufen. Kürzlich wurde bei einem katholiſchen Pfarrer ein Kind

zur Taufe angemeldet und auf die übliche rage, ob demſelben etwa
die Nothtaufe ertheilt worden ſei, erfolgte bejahende Antwort Die
Anmeldende, welche zugleich die Nothtaufe v  N atte, war
eine proteſtantiſche Hebamme Der Pfarrer forſchte bei dieſer nun
weiter, ob ſie auch wiſſe, wie man giltig aufe, und ob ſie IN CaSU



vollſtändig er ſei „Gewiſs, Herr Pfarrer“ „Wie haben Sie
eS denn gemacht? 75½½ habe geſagt ich taufe Dich Im Namen
des Vaters, des Sohnes und de eiligen Geiſtes. Amen“. „Haben
Ste denn dem Kind zugleich mit Waſſer das H benetzt?“
„Nein“. *  aben Sie denn immer die othtaufe vorgenommen,
ohne Waſſer aufzugießen, indem Sie bloß die Taufworte ſprachen?“

„Freili ſo ſind ir ES gelehrt worden, als Dtr den Hebammen⸗
Curs In (einer ſüddeutſchen Univerſitätsſtadt) durchmachen muſsten.“

„Wer hat hnen dieſen Unterricht ertheilt?“ „Der damalige
proteſtantiſche Stadtpfarrer“ (der aAme wurde enannt der be⸗
refſende bekleidete dieſe Stelle bis vor ganz kurzer El „Glauben
Sie, daſs die anderen Hebammen, die mit Ihnen unterrichtet wurden,
gerade ſo verfahren, wie H  le?“ „Ohne allen Zweifel.“

V füge dieſer Erzählung noch bei, daſs der betreffende pro⸗
teſtantiſche Stadtpfarrer einem katholiſchen Geiſtlichen gegenüber ſich
offen ausſpra EeL die Quſe für eine loß Ceremonie; von
einer Nothwendigkeit derſelben könne keine ede ſein

Solche Vorkommniſſe mahnen gewiſs, vorſichtig und nicht 3U
vertrauensſelig 3u ſein, ‘eS ſich die Giltigkeit von Taufen
handelt, die von Proteſtanten geſpendet wurden. Es gibt 10 gottlob
gläubige aſtoren, ezügli deren man In dieſer Hinſicht eruhigt
ſein kann; 8 gibt aber auch andere, bei denen ein 0 Vertrauen
ſchlecht angebracht ware wollte Gott, eS baren wenige! Man
darf deshalb, wenn S ſich proteſtantiſche Taufen handelt, deren
Giltigkeit nicht ohneweiteres präſumieren, ondern muf  2  2 prüfen
und venn die Giltigkeit nicht feſtſteht, beziehungsweiſe wenn irgend
ern begründeter Zweifel übrig bleibt, ſo iſt SUu COonditione 3u taufen.
(Natürlich hat nicht der einzelne Geiſtliche, ondern der Biſchof die
En  eidung zu treffen .  ene Proteſtanten aber, die ber die katho⸗
liſche Liebloſigkeit und Unduldſamkeit zetern, wenn einem zur Kirche
zurückkehrenden Proteſtanten die Qufe 8Sub COhditione erthei wird,
ſollen zuerſt ſorgen, daſs man über die Qufe In ihrer Confeſſion
eruhigt ſein kann, daſs alſo keine Profeſſoren und keine Paſtoren
angeſtellt werden, we die Gottheit Chriſti und die ſacramentale
Würde und Nothwendigkeit der Quſfe eugnen und letztere al eine
0 hergebrachte Ceremonie behandeln.

2  wei Fälle betreffen die Wiederholung der
Beicht.) Agapitus hör das ſehr reichhaltige Bekenntnis eines
Pönitenten, vielleicht eine (nothwendige) Generalbeicht. Noch iſt
nicht zur Hälfte damit fertig, ſo ird raſch zum erſehen eines
eit von der entfernten Kranken gerufen Er beſtellt nun den
Pönitenten auf den ritten oder vierten Tag nachher Wenn dieſer
nun ſich einſtellt, muſs alle die ereits vor einigen agen 9E
beichteten Sünden nochmals bekennen? Nein, eS genügt voraus⸗
geſetzt daſs der Beichtvater derſelben ſich noch erinnert, enn auch


